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Wasserrecht; Anforderungen an Kleinkläranlagen, Bekanntmachung von 
bezeichneten Gebieten 

 
Anwesen ohne Anschluss an die gemeindliche Kanalisation müssen über eine geordnete 

Abwasserbeseitigung verfügen (Kleinkläranlage nach dem Stand der Technik). Welche 
Anforderungen an eine Kleinkläranlage zu stellen sind, hängt von der jeweiligen 
örtlichen Situation ab.  

 
Das Wasserwirtschaftsamt legt auf Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzepts der 

Gemeinde die Anforderungen für jeden Ortsteil fest. Diese sog. Fallgruppeneinteilung 
(Bezeichnung von Gebieten gemäß Art. 70 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Bayerisches 
Wassergesetz) für den Landkreis Schwandorf wird nachfolgend bekanntgemacht.  

Die aktuelle Fassung kann jeweils im Internet abgerufen werden unter 
https://www.wwa-wen.bayern.de/abwasser/fallgruppeneinteilung/index.htm 

 
 
 

Auf den folgenden Seiten finden Sie Fallgruppeneinteilung zur 
Abwasserversorgung.  

https://www.wwa-wen.bayern.de/abwasser/fallgruppeneinteilung/index.htm











































































